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Sie können eine schriftliche Vollmacht, aus der sich der Umfang der Bevollmächtigung ergibt, beifü-
gen. Die Vollmacht kann auch nachgereicht werden. 

Anlage 2  
(Bescheinigung über das Scheitern des außergerichtlichen Einigungsversuchs) 

� Die Anlage 2 ist nicht von Ihnen, sondern von einer geeigneten Person oder Stelle auf der Grundlage 
persönlicher Beratung und eingehender Prüfung Ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse auszu-
füllen. In der Regel wird das die Person oder Stelle sein, die den außergerichtlichen Einigungsversuch 
begleitet hat. Der außergerichtliche Einigungsversuch darf im Zeitpunkt des Insolvenzantrags nicht 
länger als sechs Monate zurückliegen.  

 

����� Neben dem Namen und der Anschrift der geeigneten Person oder Stelle sollte insbesondere bei 
Schuldnerberatungsstellen der Name der Person angegeben werden, die als Ansprechpartner für das 
außergerichtliche Verfahren zuständig war. 

 

����� In denjenigen Bundesländern, die eine behördliche Anerkennung der geeigneten Stellen eingeführt 
haben, sind die Einzelheiten der Anerkennung mitzuteilen; im Übrigen ist die Eignung kurz darzulegen. 

 

����� Hier ist zunächst das Datum des außergerichtlichen Schuldenbereinigungsplans einzusetzen;  
der außergerichtliche Plan muss der Bescheinigung in Kopie beigefügt werden. Wenn der außergericht-
liche Plan – ausnahmsweise – nicht allen Gläubigern übersandt wurde, ist dies zu begründen. Das Ergeb-
nis des außergerichtlichen Schuldenbereinigungsversuchs ist mit dem Zeitpunkt des endgültigen 
Scheiterns mitzuteilen.  

 

����� Die abschließende Bescheinigung ist von der geeigneten Person oder einem Angehörigen der geeig-
neten Stelle (also nicht von Ihnen) zu unterschreiben. Wenn ein Stempel vorhanden ist, sollte dieser 
zusätzlich zu der Unterschrift verwendet werden. 

Anlage 2 A 
(Gründe für das Scheitern des außergerichtlichen Schuldenbereinigungsplans) 

����� Die wesentlichen Gründe für das Scheitern des Einigungsversuchs müssen von Ihnen kurz dargelegt 
werden, wobei die Anlage 2 A im Zusammenwirken mit der geeigneten Person oder Stelle, die das 
Scheitern des außergerichtlichen Schuldenbereinigungsversuchs bescheinigt, ausgefüllt werden kann.  

Wenn der Einigungsversuch gescheitert ist, weil nicht alle Gläubiger zugestimmt haben, ist zunächst der 
Anteil der ausdrücklich zustimmenden Gläubiger mitzuteilen. Hilfreich für die Beurteilung der Erfolgs-
aussichten des gerichtlichen Schuldenbereinigungsverfahrens ist auch die Angabe der Anzahl derjeni-
gen Gläubiger, die sich zu dem außergerichtlichen Plan nicht geäußert haben. Die wesentlichen 
Gründe, die von den Gläubigern zur Begründung ihrer Ablehnung genannt wurden, sollten kurz zusam-
mengefasst werden.  

Wenn der Einigungsversuch auf Grund der Einleitung von Vollstreckungsmaßnahmen als gescheitert 
gilt (§ 305a InsO), sind der Name des vollstreckenden Gläubigers, das Aktenzeichen des Gerichts 
und/oder des Gerichtsvollziehers sowie das zuständige Amtsgericht zu bezeichnen. 

 

��	�� Um die Aussichten für die Durchführung des gerichtlichen Schuldenbereinigungsplanverfahrens 
beurteilen zu können, ist es für das Gericht zunächst hilfreich, zusammengefasst zu erfahren, ob und in 
welchen Punkten sich der gerichtliche von dem außergerichtlichen Schuldenbereinigungsplan 
unterscheidet. Wesentliche Unterschiede sollten kurz angeführt werden.  

Darüber hinaus kann Ihre Einschätzung, ob die Durchführung des gerichtlichen Schuldenbereini-
gungsverfahrens aussichtsreich erscheint, für die Entscheidung des Gerichts von Bedeutung sein. 

Anlage 3  
(Abtretungserklärung nach § 287 Abs. 2 InsO) 

�
��� Die Abtretungserklärung müssen Sie dem Eröffnungsantrag immer dann beifügen, wenn Sie einen 
Restschuldbefreiungsantrag stellen. Die Abtretungserklärung müssen Sie eigenhändig unter-
schreiben. Auf der Grundlage der Abtretungserklärung wird Ihr pfändbares Einkommen nach der Aufhe-
bung des Insolvenzverfahrens für die Dauer der Wohlverhaltensperiode, die grundsätzlich sechs Jahre 
nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens (Abtretungsfrist) endet, an den Treuhänder abgeführt 
und von diesem an Ihre Gläubiger verteilt.  


